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EIN PAAR HILFREICHE TIPPS: 
 
Für eine gute Kassenführung ist es unerlässlich ein  Kassenbuch zu führen. Es gibt 
einen Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben der Gruppe während einzelner 
Monate bzw. während des ganzen Jahres. 
In diesem Kassenbuch sind einfach alle Einnahmen und Ausgaben zu vermerken, ob 
sie nun von der DG als annehmbar oder nicht annehmbar angesehen werden (hierzu 
findet ihr später in diesem Kapitel mehr). 
Für ein Kassenbuch eignet sich am Besten ein DIN A4-Heft, das Computerprogramm 
"Microsoft Money", oder ein Tabellenkalkulationsprogramm (Microsoft Excel oder 
OpenOffice Calc1 beispielsweise). 
 
Alle x Wochen sollte eine Minibilanz für den Rest des Staffs erstellt werden. Zum 
einen, damit jeder auf dem Laufenden über den aktuellen Kassenstand ist und zum 
anderen, damit der Kassierer gezwungen ist, die Kasse sorgfältig zu führen. 
 
Die Kassenführung sollte während des gesamten Jahres ( am besten jede Woche ) 
beibehalten werden. So vermeidet sich der Stress im Januar bzw. September. 
 
Für jede Ausgabe sollte der Kassierer sich einen Beleg besorgen. 
Für die annehmbaren Ausgaben sofort eine Quittung, aber auch für den Rest ( d.h. 
nicht annehmbare Ausgaben) auf jeden Fall einen Kassenzettel. 
 
Auf Lager und Weekend sollte es getrennte Brieftaschen geben. Eine Brieftasche für 
die Anschaffungen, die das Lager, die Kinder, die Animationen usw. betreffen..  Eine 
andere Brieftasche sollte die "Cagnotte" beinhalten. So besteht nicht die Gefahr, 
Privatgeld und Kassengeld zu vermischen. 
 
Die Kassierer sollten darauf achten, kein (oder nur in Ausnahmefällen) Geld aus der 
Kasse an Leiter "vorzustrecken". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 OpenOffice Calc ist kostenlos im Internet verfügbar. Sollte jemand nicht die Möglichkeit haben es 
aus dem Netz zu laden, so kann sie oder er sich an das Jugendbüro der DG wenden. 
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DIE AUSGABEN  

Unterschied zwischen annehmbaren und nicht annehmba ren Ausgaben: 
 

·  Nicht annehmbare Ausgaben:  Hiermit bezeichnet man Ausgaben, die von der 
DG bei der Berechnung der Subsidien NICHT berücksichtigt werden. 
Alle Lebensmittel, Getränke, Fotoentwicklungen, Geschenke & Eintritte sind nicht 
annehmbare Ausgaben. Trotzdem muss ein Kassenzettel dem Kassenbericht 
beigefügt werden. 

·  Annehmbare Ausgaben:  Hiermit bezeichnet man Ausgaben, die von der DG bei 
der Berechnung der Subsidien berücksichtigt werden. Auf dem Bilanzformular 
werden die einzelnen annehmbaren Ausgaben aufgelistet. 
Im Kassenbericht muss für diese Ausgaben ein korrekt ausgefüllter Beleg 
erscheinen. 

 
Für die DG genügt es, wenn „nur“ die Höhe des Funktionszuschuss belegt wird. 
 

DER BELEG 
 
Unter Beleg verstehen wir jeglichen schriftlichen Beweis für die Bezahlung eines 
Ankaufes. 
D.h.: 

·  eine korrekt ausgefüllte Quittung (Kopie oder Original); oder 

·  eine korrekt quittierte Rechnung (Kopie oder Original); oder 

·  eine Rechnung (Original) mit dem dazugehörenden 
Kontoauszug (Kopie). 

Die Originale werden nach Einsicht durch das Ministerium der DG wieder 
zurückgegeben. 

Damit eine Quittung korrekt ist, muss auf der Quitt ung 
folgendes vermerkt sein: 
1. Name der Sektion / Gruppe 
2. Datum 
3. Der Satz "Betrag dankend erhalten" und die Unterschrift des Verkäufers oder des 

Leiters, der den von ihm vorgestreckten Betrag aus der Kasse zurückerstattet 
bekommen hat 

4. Bezeichnung des Artikels 
5. Summe 
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Tipps 
·  Ein Kassenzettel ist keine Quittung. Damit er von der DG als Beleg anerkannt 

wird, müsst ihr ihn auf ein Blatt kleben und vermerken, welche Person, für welche 
Aktivität oder aus welchem Grund das Geld aus der Kasse genommen hat. Das 
Ganze muss datiert und unterschrieben werden. (Ein Muster findet ihr in diesem 
Kapitel) 

·  GO-Pässe oder andere Bahntickets  sind KEINE Quittungen (Deshalb vom 
Schalterbeamten eine Quittung ausstellen lassen oder wie beim vorigen Punkt 
vorgehen). 

·  Kleine Quittungen oder Rechnungen sollten auf ein DinA4-Blatt aufgeklebt 
werden, damit sie nicht verloren gehen. 

Modell einer Quittung 
Siehe nächste Seite 
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R E C H N U N G 
 
 
Die Jugendorganisation:...................................................................................schuldet 
 
Name.............................................................................................................................. 
 
Adresse ......................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
für (Begründung: z.B. Veranstaltung/ Kauf) (Beleg:s iehe Rückseite) 
 
Ort ..........................................................................................  Datum ....../........../......... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
        ________________________�  
 

 
Gesamtsumme:      _______________________ �  
 

 
 
Für echt und getreu. 
 
Zu................................., den........./. ......../......... 
 
 
 
(Unterschrift) 
 

Der Betrag wird bar aus Kasse gezahlt, am ......./. ......./........ 

 

Der Betrag wird auf das Konto: Nr......-........... ...............................-...... 
von................................................ .................................................................................
überwiesen. 
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Das Erstellen der Ergebnisrechnung 
 
Wenn man überprüft hat, ob Quittungen oder Rechnungen korrekt ausgefüllt worden 
sind, so kann man dann zum Erstellen der Ergebnisrechnung übergehen. Auf den 
nachfolgenden Seite befindet sich das entsprechende Formular des Ministeriums der 
DG. 
1. Oben links ( neben "Abrechnung des Haushaltsjahres" ) trägt man das Jahr ein, 

für das der Kassenbericht die Abrechnung ist. Bitte beachten, dass ein 
Haushaltsjahr immer vom 1. Januar bis zum 31.  Dezember geht und nicht von 
September bis Juni. 

2. Die Kolonne „Einnahmen“ wird vom Regionalsekreteriat der jeweiligen 
Organisation ausgefüllt. 

3. Die Kolonne „Ausgaben“ ist umso wichtiger.  Neben den einzelnen Posten ( 
z. B. "Animatorengehälter") findet man 2 Kolonnen: A + B . Die Quittungen und 
Rechnungen werden pro Posten sortiert. Welche Art von Quittungen in welche 
Posten kommen, erfahrt ihr später in diesem Kapitel. 

 

Kolonne A : 
In diese Kolonne schreibt man neben dem jeweiligen Posten die Summe der 
Beträge, welche auf den Quittungen oder Rechnungen vermerkt sind . Hier kommen 
natürlich nur die Quittungen und Rechnungen in Frage, die in Verbindung stehen mit 
dem jeweiligen Posten: Es ist zum Beispiel nicht möglich in dem Posten 
"Sekretariatsunkosten" die Quittung einer Lagermiete zu verrechnen. 

Kolonne B 
In diese Kolonne trägt man die Gesamtbeträge ein (Hierzu addiert man ganz einfach 
die Beträge, die man in die Kolonne A eingetragen hat). 
 

Welche Ausgabe gehört in welchen Posten? 

A. Annehmbare Ausgaben 
Vor jedem einzelnen Posten findest Du drei oder vier Zahlen (z.B. 1.1.3., 1.2.6.1., 
usw.): die sogenannten Codes. 
Auf jede Quittung oder Rechnung schreibt man oben rechts den Code, der zu der 
Quittung oder Rechnung passt. 
 
1.1.: Personal:  Dieser Posten betrifft nur die Einheitsleitung, Bezirksleitung oder den 
Verband. 
 
1.2.: Sekretariat – Räumlichkeiten 
Posten 1.2.1: Mieten für Gruppenräume, Pfarrheim, Sporthalle, Lagermieten . Ein 

Muster für eine Mietquittung liegt bei. Eine eventuelle Kaution muss 
mit der Gesamtsumme verrechnet werden. 
Niemals auf einer Quittung die Zahlung einer Kaution erwähnen!  

Posten 1.2.2: Stromrechnungen 
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Posten 1.2.3: Heizungsrechnungen ( Heizöl, Gas ) 
Posten 1.2.4: Wasser 
Posten 1.2.5: Unterhalt und Reparatur : Farben zum Anstreichen, Lacke, 

Tesakrepp, Glasscheiben, Schlüssel, Türschlösser und -klinken, 
Werkzeug usw. für das Lokal 

Posten 1.2.6: Allgemeine Sekretariatskosten 
 1.2.6.1. Telefongespräche, die man im Rahmen der Jugendarbeit 

führt. Ein Muster für eine Telefonquittung liegt bei. 
 1.2.6.2.: km-Geld, Bus- und Zugfahrten,... 
 1.2.6.3. Andere Sekretariatsunkosten: Briefmarken, Umschläge, 

Karten, Fotokopien, Schreibpapier, Steuermarken usw. 
Posten 1.2.7: Steuern 
 
1.3. Gekauftes & gemietetes Material & Dienstleistu ngen 
Posten 1.3.1: Ankauf von didaktischem Material: Bücher, Spiele, Arbeitsmappen, 

Bastelmaterial, Landkarten, Leim, Papier, Farben, Stifte, Pinsel, 
Plakate, Liederbücher, Material für die Apotheke usw. Nicht 
bezuschusst wird z.B. die Entwicklung von Filmen, Lebensmittel (z.B. 
Zutaten für die Kochanimation,...) 

Posten 1.3.2: Gemietetes Material: z.B. Ausleihgebühr für Video oder DVD 
Posten 1.3.3: gekaufte Dienstleistungen 
 
1.4. Anschaffungs-, Investitions- & Tilgungskosten 
Posten 1.4.1. Didaktisches oder technisches Material: Anschaffungen über 250 �  

müssen auf 3 Jahre abgeschrieben werden. 
 Nicht bezuschusst wird der Ankauf von Uniformen, Tüchern, 

Pullovern,... 
Posten 1.4.2. Einrichtungsgegenstände ab 250 �  müssen auf 5 Jahre abgeschrieben 

werden 
Posten 1.4..3. Immobilien müssen auf 10 Jahre abgeschrieben werden 
 
1.5. Öffentlichkeitsarbeit 
z.B. Graphische Gestaltung, Druck und Versand von Werbung,... 
 
1.6. Zinsaufwendung für Kredite, die zur Finanzieru ng der üblichen Tätigkeiten 

dienen 
 
1.7. Verschiedenes 
Posten 1.7.1. Zahlungen an Dachorganisationen: z.B. Mitgliedsbeitrag, Unkosten bei 

Teilnahme an Veranstaltungen der Dachorganisation (bei 
Rückerstattung an LeiterInnen für die Teilnahme an Schulungen usw. 
muss der/die LeiterIn der Gruppe eine Quittung ausstellen!) 

Posten 1.7.2. Versicherungen 
Posten 1.7.3. Autorenrechte 
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2. Andere Ausgaben (Ausgaben, die NICHT bezuschusst  werden) 
Nicht bezuschusst werden Eintritte (z.B. Schwimmhalle & Miete Badekappen, 
Schlittschuhhalle & Miete Schuhe,...). 
Außerdem wird folgendes nicht bezuschusst: Empfänge, Jubelfeste, Preise, 
Geschenke, Kautionen & Anzahlungen, Spenden, Fotos usw... 
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                                                                              Ergebnisrechnung 2005                                           

Anlage C  
Einnahmen  Kodenr.    Ausgaben  Kodenr.   

  7        A B 

1. Zuschüsse der Gemeinden       1. Annehmbare Ausgaben  60->66    
 1.1. Ordentlicher Jahreszuschuss      1.1. Personal 62    
 1.2. Außerordentliche Zuschüsse       1.1.1. Animationsfunktion 621    
 1.3. Animatorenzuschüsse        1.1.1.1. Hauptamtliche Animatoren (1) 6211   
2. Zuschüsse der Provinz        1.1.1.2. BVA-Eigenbeteiligungen (2) 6212   
 2.1. Ordentlicher Jahreszuschuss        1.1.1.3. Honorare für Animationsfunktion (3) 6213   
 2.2. Außerordentliche Zuschüsse        1.1.1.4. Weiterbildungskosten für hauptamtliche Animatoren (3) 6214   

 2.3. Entschädigungen für Veranstaltungen        1.1.1.5. Weiterbildungskosten für ehrenamtliche Animatoren (3) 6215   

3. Zuschüsse der Gemeinschaft        1.1.2. Honorare für Verwaltungsfunktion 622    
 3.1. Ordentlicher Jahreszuschuss        1.1.2.1. Sozialsekretariatskosten 6221   
 3.2. Infrastrukturzuschüsse        1.1.2.2. Buchführung (2) 6222   
 3.3. Zuschüsse für Ausstattung, Ausrüstung, Einrichtung        1.1.2.3. Andere (2) 6223   
 3.4. Animatorenzuschüsse       1.1.3. Honorare für Schulungsfunktion (3) 623    
 3.5. Entschädigung für Veranstaltungen       1.1.4. Honorare für Erziehungsfunktion 624    
 3.6. Entschädigung für Teilnahme an Veranstaltungen       1.1.5. Unterhaltsfunktion 625    
 3.7. Jugendaustausch mit dem In- & Ausland      1.2. Sekretariat & für Tätigkeiten benötigten Räume & Plätze 60    
 3.8. Andere       1.2.1. Mieten 601    

4. Zuschüsse der Euregio         1.2.1.1. Sekretariatsräume 6011   

5. Zuschüsse nationaler oder regionaler Ministerien         1.2.1.2. Für Tätigkeiten benötigten Räume 6012   

6. Zuschüsse der Europäischen Union         1.2.1.3. Für Tätigkeiten benötigten Plätze 6013   

7. Einnahmen verschiedener Art        1.2.2. Elektrizität 602    
 7.1. Beiträge der Mitglieder        1.2.2.1. Sekretariatsräume 6021   
 7.2. Eintrittsgelder        1.2.2.2. Für Tätigkeiten benötigten Räume 6022   
 7.3. Teilnehmerbeiträge von Schulungsseminaren        1.2.2.3. Für Tätigkeiten benötigten Plätze 6023   
 7.4. Prämien       1.2.3. Heizung 603    
 7.5. Verkauf von Veröffentlichung        1.2.3.1. Sekretariatsräume 6031   
 7.6. Verkauf von Kleinmaterialien        1.2.3.2. Für Tätigkeiten benötigten Räume 6032   
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 7.7. Dienstleistungen       1.2.4. Wasser 604    
 7.8. Ausschank        1.2.4.1. Sekretariatsräume 6041   
 7.9. Spenden        1.2.4.2. Für Tätigkeiten benötigten Räume 6042   
 7.10. Zinsen        1.2.4.3. Für Tätigkeiten benötigten Plätze 6043   
 7.11. Steuerrückzahlungen       1.2.5. Unterhaltskosten 605    
 7.12. Anzahlungen & Kautionen       1.2.6. Allgemeine Sekretariatskosten 606    
 7.13. Andere        1.2.6.1. Telefongebühren 6061   
        1.2.6.2. Fahrten 6062   
        1.2.6.3. Andere Sekretariatsunkosten 6063   
       1.2.7. Steuern 607    
        1.2.7.1. Grundsteuer 6071   
        1.2.7.2. Vermögenssteuer 6072   
        1.2.7.3. Immobilienvorabzug 6073   
      1.3. Für die Durchführung von Tätigkeiten gekauften oder gemietetes 61    
        Material bzw. Dienstleistungen    
       1.3.1. Gekauftes Material 611    
       1.3.2. Gemietetes Material 612    
       1.3.3. Gekaufte Dienstleistungen (4) 613    
      1.4. Anschaffungs-, Investitions- & Tilgungskosten (3) 63    

       1.4.1. Didaktisches oder technisches Material (zu 33%) 631    

       1.4.2. Einrichtungsgegenständen (zu 20 %) 632    

       1.4.3. Immobilien (zu 10 %) 633    

      1.5. Öffentlichkeitsarbeit 64    

       1.5.1. Graphik & Druck 641    

       1.5.2. Versand 642    

       1.5.3. Werbung 643    

       1.5.4. Andere 644    

      1.6. Zinsaufwendungen für Kredite, die zur Finanzierung der üblichen  65    

       Tätigkeiten dienen (5)    

      1.7. Verschiedenes 66    

       1.7.1. Nationale oder internationale Dachorganisation 661    

        1.7.1.1. Beiträge & Beteiligunskosten 6611   

        
1.7.1.2. Reise & Aufenthalstkosten zu Veranstaltungen 
dieser 6612   
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        Dachorganisation    

       1.7.2. Versicherungen  662    

        
1.7.2.1. Versicherung für den Arbeitsweg- & das 
Arbeitsrisiko 6621   

        für hauptamliche Animatoren (1)    

        
1.7.2.2. Versicherung für den Arbeitsweg- & das 
Arbeitsrisiko 6622   

        für andere Personalmitglieder    

        1.7.2.3. Versicherung für die zivilrechtliche Haftung 6623   

        1.7.2.4. Andere Versicherungen  6624   

       1.7.3. Autorenrechte (SABAM, REPROBEL) 663    

      2. Andere Ausgaben  67    

      2.1. Empfänge     

      2.2. Jubelfeste     

      2.3. Preise, Geschenke     

      2.4. Kautionen/Anzahlungen     

      2.5. Spenden     

      2.6. Zinslast (mit Ausnahme von Punkt 1.6.)     

      2.7. Steuern (mit Ausnahme von Punkt 1.2.7.)     

      2.8. Eintritte     

      2.9. Fotos     

      2.10. Andere     

               

(1) Als annehmbare Ausgabe gilt nur der nicht bezus chussbare Anteil der Personalkosten. Sie können hie r jedoch die ganzen Personalkosten eintragen.    

(2) Hier dürfen nur BVA-Eigenbeteiligungen stehen, für denen eine zusätzliche Bezuschussung seitens de r DG nicht ausdrücklich verboten ist.    
(3) Eintragung des nicht bezuschussbaren Anteils            
(4) Der Verkäufer hat eine MWSt-Nummer. Ansonsten s ind es Honorare für Animationsfunktion, die bei der  Steuer angegeben werden müssen.    
(5) Der Vertrag mit der Bank muss dem Tätigkeitsber icht beigefügt werden.        
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Damit die DG diese Listen als Belege anerkennt, müsst ihr diese an das ausgefüllte 
und unterschriebene Rechnungsformular heften. Es ist also dieselbe 
Vorgehensweise wie bei einem Kassenzettel. (siehe Seite G-4) 
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AKTIVITÄTENBERICHT  
 
Der Aktivitätenbericht muss spätestens am 31. März beim Ministerium der DG 
eingereicht werden. 
Er beinhaltet unter anderem: 

·  eine Auflistung aller im betreffenden Tätigkeitsjahr stattgefundenen Aktivitäten 
(vom 1. Januar bis zum 31. Dezember). 

·  Einen finanziellen Teil (siehe vorherige Seiten) 

·  Eine Vorschau für das nächste Jahr. 

·  Informationen über eure Organisation & Mitglieder 

·  ... 
Die auszufüllenden Papiere werden den jeweiligen Organisationen zugeschickt. 
Außerdem könnt ihr diese abrufen unter: www.dglive.be  
 

Was ist eine Aktivität? 
>> mindestens 5 Personen werden während mindestens 2 Stunden animiert. << 

·  Eine Versammlung ist also eine Aktivität. 

·  Ein Tag auf Weekend oder Lager kann in maximal 4 Aktivitäten aufgeteilt werden. 

·  Eine Staffversammlung ist ebenfalls eine Aktivität. 

·  Bei x Ateliers, in denen jeweils 5 Personen jeweils 2 Stunden aktiv sind, können x 
Aktivitäten angegeben werden. 

 
Die Höhe der Subsidien für die Jugendgruppen wird errechnet anhand der Anzahl 
Aktivitäten, die diese Gruppe durchgeführt hat. 
Es ist also wichtig alle Aktivitäten genau aufzuschreiben. 
Jede Gruppe muss eine Aktivitätenvorschau des kommenden Jahres einreichen. 
 
 
 
Weitere Informationen erhaltet ihr bei uns oder beim  
Ministerium der DG 
Abteilung Kulturelle Angelegenheiten 
Gospertstrasse, 1 
4700 Eupen 
Tel: 087/59 63 00 – Fax: 087/55 64 76 
e-mail: kuan@dgov.be 

 
 


